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Immer häufiger „vermieten“ sich einzelne Kraftfahrer, bzw. bieten Agenturen die Vermittlung von „selbständi-

gen Kraftfahrern“ an. Dabei handelt es sich um Personen, die lediglich über eine Gewerbeanmeldung als 

Dienstleister verfügen, aber weder ein eigenes Fahrzeug noch eine Güterkraftverkehrserlaubnis oder EU-

Lizenz vorweisen können.  

 

Voraussetzung für das Vorliegen eines Gewerbes ist die Selbständigkeit. Selbständig ist, wer wei-sungsfrei 

in eigener Verantwortung und auf eigene Gefahr handelt. Ein Selbständiger trägt Unterneh-merchancen und 

-risiken und besitzt in der Regel ein Produktionsmittel. Wer dagegen unter der Lei-tung eines Arbeitgebers 

tätig wird oder in den Betriebsablauf eingegliedert ist, den Weisungen des Arbeitgebers folgen muss, ohne 

ein Unternehmerrisiko zu tragen, ist Arbeitnehmer. Ein Kraftfahrer ohne eigenes Fahrzeug steht in einem 

Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Arbeitgeber. Er unterliegt den Weisungen des Arbeitgebers und ist in 

dessen Arbeitsorganisation eingegliedert. Er verrichtet Arbeiten im Betrieb, die ebenso auch von Angestell-

ten ausgeführt werden könnten. Er kann zum Beispiel nicht über Transportpreise und der Transportdurchfüh-

rung entscheiden. 

 

Aufgrund erheblicher Risiken für den Auftraggeber rät die IHK-Organisation vom Einsatz selbständiger Kraft-

fahrer ohne eigenes Fahrzeug ab! 

 

Von Rentenversicherungsträgern und Krankenkassen werden derart eingesetzte Kraftfahrer bislang aus-

nahmslos wie abhängig beschäftigte Arbeitnehmer behandelt. Fällt ein solches Beschäftigungs-verhältnis 

beispielsweise bei einer Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung Bund auf, so muss der Auf-

traggeber die Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile der Sozialversicherungsbeiträge bis zu vier Jahre rück-

wirkend nachzahlen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat in diesem Zusammenhang darauf hinge-

wiesen, dass ihre Prüfer angewiesen sind, neben der Lohnbuchhaltung auch die Finanzbuchhaltung der 

Unternehmen zu prüfen, so dass Fälle scheinselbständiger Kraftfah-rer häufiger auffallen dürften. Darüber 

hinaus können sich strafrechtliche Konsequenzen ergeben, wenn ein Betrug zu Lasten der Sozialversiche-

rungsträger festgestellt wird. 

 

Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg hat im Urteil vom 21.11.2008 (L 4 KR 4098/06) folgen-

den Leitsatz veröffentlicht: 

 

"Wer sich als Lkw-Fahrer "vermietet" ohne über einen eigenen Lkw zu verfügen, ist abhängig beschäf-

tigt." 

 

Abhängig beschäftigt oder nicht? 

Die Entscheidung, ob eine Person selbständig oder abhängig beschäftigt ist, trifft zunächst die Kran-

kenkasse als Einzugsstelle für die Sozialversicherungsbeiträge. Weiter entscheidet der Rentenversi-

cherungsträger im Rahmen der Betriebsprüfungen. Streitigkeiten werden nach durchgeführten Wider-

spruchsverfahren vor den Sozialgerichten ausgetragen.  
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Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben in einem "Katalog bestimmter Berufsgruppen zur 

Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit" folgende Kriterien festgelegt: 

 

Güterbeförderung - Frachtführer/Unterfrachtführer 

"Es ist davon auszugehen, dass Frachtführer im Sinne der Paragrafen 407 ff des Handelsgesetzbuches 

(HGB) dann ein selbständiges Gewerbe ausüben, wenn sie beim Transport ein eigenes Fahr-zeug einsetzen 

und für die Durchführung ihres Gewerbes eine Erlaubnis nach Paragraf 3 Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) 

oder die Gemeinschaftslizenz nach Artikel 3 der Verordnung 881/92/EWG besitzen. Dies gilt auch dann, 

wenn sie als Einzelperson ohne weitere Mitarbeiter nur für ein Unter-nehmen tätig sind und dabei die Farben 

oder ein "Logo" dieses Unternehmens nutzen. Voraussetzung ist allerdings, dass ihnen weder Dauer noch 

Beginn und Ende der Arbeitszeit vorgeschrieben wird und sie die nicht nur theoretische - Möglichkeit haben, 

Transporte auch für weitere eigene Kunden auf eigene Rechnung durchzuführen. Ob sie diese Möglichkeit 

tatsächlich nutzen, ist nicht entscheidend. Um ein eigenes Fahrzeug im Sinne der vorherigen Ausführungen 

handelt es sich nur dann, wenn es auf den Erwerbstätigen zugelassen ist und von ihm mit eigenem Kapital-

aufwand erworben oder geleast wurde. Eine direkte oder indirekte Beteiligung an der Fahrzeug- 

/Leasingfinanzierung durch den Auftraggeber spricht gegen die Annahme einer selbständigen Tätigkeit." 

 

Personenbeförderung – Omnibusfahrer 

"Omnibusfahrer, die keine eigenen Busse besitzen, jedoch für Busunternehmen Linienfahrten, Reiserouten, 

Schulfahrten etc. ausführen, sind auf Grund der damit verbundenen Eingliederung in die Betriebsorganisati-

on des Busunternehmens und der persönlichen Abhängigkeit hinsichtlich Zeit, Dauer, Ort und Art der Ar-

beitsausführung als Arbeitnehmer zu beurteilen". 

 

Personenbeförderung - Taxi- oder Mietwagenfahrer 

"Taxifahrer, die kein eigenes Fahrzeug verwenden, gehören auf Grund der damit verbundenen persönlichen 

Abhängigkeit zu den abhängig Beschäftigten. Taxifahrer mit eigenem Fahrzeug sind als Selbständige anzu-

sehen, wenn Sie über eine Konzession verfügen. Eine Arbeitgebereigenschaft der "Taxizentrale" gegenüber 

diesen Personen scheidet aus. 

 

"Diese Kriterien machen deutlich, dass es auch nicht ausschlaggebend ist, wie viele verschiedene Auftrag-

geber ein angeblich "selbständiger Kraftfahrer" hat. 

 

Wichtig ist, dass sich an dieser sozialrechtlichen Bewertung auch dann nichts ändert, wenn das Finanzamt 

oder sogar die Finanzgerichte den "selbständigen Kraftfahrer" als Selbständigen anerkannt haben. Keine 

Rolle spielt auch eine ordnungsgemäße Gewerbeanmeldung. 
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Statusfeststellungsverfahren 

Auftraggeber und Auftragnehmer können sich vor Beginn oder unmittelbar nach Aufnahme der Tätigkeit 

Gewissheit verschaffen, indem sie gemäß Paragraf 7a des Sozialgesetzbuches (SGB) IV einen verbindli-

chen Statusfeststellungsantrag bei der Deutschen Rentenversicherung Bund stellen. Die Entscheidung der 

Deutschen Rentenversicherung Bund, ob es sich um eine selbständige Tätigkeit handelt, ist verbindlich. 

Trotz der theoretischen Möglichkeit, dass es Fälle gibt, in denen auch ein "selbständiger Kraftfahrer" ohne 

Fahrzeug im sozialversicherungsrechtlichen Sinne selbständig ist, konnte die Deutsche Rentenversicherung 

Bund bislang keinen Fall in diesem Sinne anerkennen. Zu dieser Bewertung kommt der Sozialversiche-

rungsträger aufgrund Paragraf 7 Abs. 1 SGB IV, wonach Anhaltspunkte für eine nichtselbständige Tätigkeit 

immer dann vorliegen, wenn der Beschäftigte nach Weisungen handelt und in die Arbeitsorganisation des 

Weisungsgebers eingebunden ist. Das Antragsformular kann unter http://www.deutsche-

rentenversicherung.de heruntergeladen werden. 

 

Clearingstelle 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat eine Clearingstelle eingerichtet, bei der sozialversiche-

rungsrechtliche Statusfragen geklärt werden können. Bestehen Zweifel, ob ein abhängiges Beschäftigungs-

verhältnis vorliegt oder nicht, kann ein Statusfeststellungsverfahren beantragt werden. Der Antrag kann so-

wohl vom Auftraggeber/Arbeitgeber als auch vom Auftragnehmer/Arbeitnehmer gestellt werden. Die Beteilig-

ten müssen sich in der Beurteilung nicht einig sein. Wird der Antrag nur von einem Beteiligten gestellt, wird 

der andere Beteiligte von Amts wegen in das Verfahren miteinbezogen. 

 

Rechtshinweis 

Die Veröffentlichung von Merkblättern ist ein Service der IHK Trier für ihre Mitgliedsunternehmen. Dabei handelt es sich um ei-
ne zusammenfassende Darstellung der rechtlichen Grundlagen, die nur erste Hinweise enthält und keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit erhebt. Eine anwaltliche Beratung im Einzelfall kann dadurch nicht ersetzt werden. Obwohl dieses Merkblatt mit 
größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 


